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Sachstandsbericht zum 04.11.2008

4Versand von 4.131 Anschreiben an private Grundstückseigentümer

4Versand von 915 Erinnerungsschreiben (05.09.2008)

4Rücklaufquote: 92,4% (3.817 Erfassungsbögen)

4Summe der angeschlossenen Flächen 
mit 100%iger Veranlagung: 831.522 m²

4Summe der angeschlossenen Flächen 
mit 50%iger Gebührenreduktion: 10.137 m²

4Summe der angeschlossenen öffentlichen Straßen, 
Wege und Plätze: 468.458 m²

4Grundstücke, deren Niederschlagswasser vollständig versickert: 722 Stück

4Gemeldete Zisternen mit Notüberlauf an die Kanalisation: 92 Stück



EINFÜHRUNG EINER GETRENNTEN ABWASSERGEBÜHR

Sachstandsbericht zum 04.11.2008

4Zusätzliche Arbeiten 

4Erfassung, Plausibilisierung und Übernahme zusätzlicher Daten unter Berücksichti-
gung der Zisternenvolumina von der Dr. Pecher AG
(Sitzung des Arbeitskreises Getrennte Abwassergebühr am 04.09.08)

4Erfassung der Zisternenvolumina, Neuberechnung der Flächengrößen

4Betrachtung von 92 Fällen

4Ermittlung der Summe der Flächen mit 75%iger Veranlagung

4Übernahme der Daten und Berücksichtigung bei Meldung bis 01.12.2008

4Veranlagung der Flächen zu 100%, falls keine Mitteilung bis 01.12.2008 eingeht.

4Fortlaufende Übernahme der Rückläufe bis 01.12.2008 (Deadline)

4Anschließend Übernahme der Prognoseflächen - Gebührenberechnung

4Schätzung für vorläufige Gebührenberechnung (Stand: 04.11.08): 174.705 m²



EINFÜHRUNG EINER GETRENNTEN ABWASSERGEBÜHR

Vorläufige Gebührensätze, Stand 04.11.2008

Schmutzwassergebühr

3,72 Euro/m³

Niederschlagswassergebühr

0,88 Euro/m²
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Satzungsanpassung

4Gegenstand:

4Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Hückeswagen 
vom 26.06.2007 in der Fassung des 1. Nachtrags vom 18.12.2007, gütig ab 01.01.2008

4Entwässerungssatzung der Stadt Hückeswagen vom 12.06.2006

4Aufgabe: Satzungsänderungen und -ergänzungen

4Ziel:

4Anpassung der Satzungen zur rechtssicheren getrennten Gebührenveranlagung 
unter Beachtung der in Hückeswagen vorherrschenden Randbedingungen

4Zusätzliche Änderungen und Ergänzungen auf Basis der aktuellen Rechtslage        
(z.B. Straßenbaulastträger)



EINFÜHRUNG EINER GETRENNTEN ABWASSERGEBÜHR

Ende

Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit.


